
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für die Lieferung von neuen und gebrauchten landwirtschaftlichen Maschinen, Gerä-

ten und Bedarfsgegenständen (Lieferbedingungen) 
 
I. Geltungsbereich 
 
(1) Die vorliegenden Allgemeinen Lieferbedingungen gelten für alle unsere Geschäftsbeziehun-

gen mit unseren Kunden. Sie gelten sowohl für Verträge, die mit einem Kunden geschlossen 
werden, der Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, als auch für Verträge mit Ver-
brauchern im Sinne des § 13 BGB. Haupt- oder nebenberuflich tätige Landwirte, die aus ih-
rer Tätigkeit Einkünfte erzielen, sind nicht Verbraucher im Sinne des Gesetzes. 

 
(2) Unsere Lieferbedingungen gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder 

ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit 
Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung schriftlich zugestimmt haben. Dieses Zustim-
mungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir nicht nochmals wi-
dersprechen und in Kenntnis der AGB des Kunden die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausfüh-
ren. Gegenüber Unternehmen gelten diese Lieferbedingungen auch für alle zukünftigen Ge-
schäfte, soweit es sich um solche gleicher oder verwandter Art handelt.  

 
(3) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Neben-

abreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Allgemei-
nen Lieferbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Ge-
genbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.  

 
(4) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch 

ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in die-
sen Allgemeinen Lieferbedingungen nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausge-
schlossen werden.  

 
II. Angebot und Lieferumfang 
 
(1) Angebote des Verkäufers sind stets freibleibend. Die zu dem Angebot gehörenden Unterla-

gen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annährend maß-
gebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Die Änderungen sind 
unangemessen und vom Kunden nicht mehr zu akzeptieren, sofern sie über das handelsüb-
liche Maß hinausgehen. Leistungen und Betriebskosten werden als Durchschnittswerte an-
gegeben. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der 
Verkäufer Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht 
werden.  

 



(2) Der Kunde ist, soweit nicht eine andere Lieferfrist ausdrücklich bestimmt ist, an die Bestel-
lung höchstens 6 Wochen gebunden. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn wir die An-
nahme der Bestellung des näher bezeichneten Kaufgegenstandes innerhalb dieser Frist 
schriftlich bestätigt haben oder die Lieferung ausgeführt ist. Wir sind jedoch verpflichtet, eine 
etwaige Ablehnung der Bestellung unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  

 
(3) Sämtliche zwischen uns und dem Kunden getroffenen Vereinbarungen sind im jeweiligen 

Liefervertrag schriftlich niederzulegen. Dies gilt auch für Nebenabreden, Zusicherungen und 
nachträgliche Vertragsänderungen.  

 
(4) Konstruktions- und Formänderungen des Liefergegenstandes bleiben vorbehalten, soweit 

der Liefergegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen dem Kunden zu-
mutbar sind. 

 
(5) Angaben in den dem Käufer ausgehändigten Beschreibungen über Lieferumfang, Aussehen, 

Leistungen, Maße, Gewichte, Betriebsstoffverbrauch und Betriebskosten sind Vertragsinhalt. 
Sie dienen als Maßstab zur Feststellung, ob der Kaufgegenstand fehlerfrei ist. 

 
III. Lieferfrist und Lieferverzug 
 
(1) Lieferfristen und –termine sind nur dann verbindlich vereinbart, wenn sie von uns ausdrück-

lich so bezeichnet wurden. Die Lieferfrist beginnt mit Zustandekommen des Vertrages, je-
doch nicht vor der Beibringung etwaiger vom Kunden zu beschaffender Unterlagen, Geneh-
migungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. 

 
(2) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht ein-

halten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Kunden hierüber unverzüg-
lich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung 
auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise 
vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Kunden werden wir 
unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt ins-
besondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein 
kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder uns noch unserem Zulieferer 
ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. 

 
(3) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In je-

dem Fall ist aber eine Mahnung durch den Kunden erforderlich. Geraten wir in Lieferverzug 
und entsteht dem Kunden wegen der Verzögerung ein Schaden, sind wir aus den gesetzli-
chen Bestimmungen haftbar.  

 
(4) Für durch Verschulden unserer Vorlieferanten verzögerte oder unterbleibende (Unmöglich-

keit) Lieferung haben wir – ausgenommen Auswahl- oder Überwachungsverschulden – nicht 
einzustehen. Satz 1 gilt nicht, falls sich das Verhältnis zwischen uns und dem Kunden nach 
Werkvertragsrecht bestimmt. In jedem Fall sind wir verpflichtet, den Kunden schadlos zu hal-



ten, sofern dieser die ihm abgetretenen Ansprüche gegenüber dem Zulieferer nicht vollstän-
dig durchsetzen kann.  

 
(5) Die Rechte des Kunden gemäß Ziffer VII. dieser Allgemeinen Lieferbedingungen und unsere 

gesetzlichen Rechte, insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z. B. auf-
grund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung) bleiben un-
berührt.  

 
IV. Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug 
 
(1) Die Lieferung erfolgt ab Lager. Auf Verlangen und Kosten des Kunden wird die Ware an ei-

nen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes ver-
einbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, 
Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. 

 
(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware geht 

spätestens mit der Übergabe auf den Kunden über. Beim Versendungskauf geht jedoch die 
Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die 
Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer 
oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person oder Anstalt über. Dies gilt 
nicht, wenn der Kunde Verbraucher ist. Ist der Kunde Verbraucher, geht die Gefahr des zu-
fälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung nur dann auf ihn über, wenn er den 
Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Peron 
oder Anstalt mit der Ausführung beauftragt hat und wir dem Kunden diese Person oder An-
stalt nicht zuvor benannt haben.  

 
(3) Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im 

Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkver-
tragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Kunden in 
Verzug der Annahme ist. 

 
(4) Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzö-

gert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Kunden zu vertretenden Gründen, so sind wir 
berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen 
(z. B. Lagerkosten) zu verlangen.  

 
(5) Teillieferungen sind zulässig, soweit dies dem Kunden zumutbar ist.  
 
V. Preise und Zahlungsbedingungen 
 
(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses aktuellen Preise, und zwar ab Lager oder bei Versendung vom Herstel-
lerwerk aus ab Werk, ausschließlich Verpackungen und zzgl. Umsatzsteuer.  

 



(2) Soll die Lieferung mehr als 4 Monate nach Vertragsabschluss erfolgen, sind wir bei Preiser-
höhungen unserer Vorlieferanten oder unerwarteten Steigerungen von Lohn- und Transport-
kosten berechtigt, Verhandlungen über eine Neufestsetzung des Preises zu verlangen. An 
den vereinbarten Preis sind wir nur für die vereinbarte Lieferzeit – jedoch mindestens 4 Mo-
nate – gebunden. Mehraufwendungen, die uns durch den Annahmeverzug des Kunden ent-
stehen, können wir vom Kunden ersetzt verlangen. 

 
(3) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, ist der Kaufpreis fällig und zu zahlen inner-

halb von 14 Tagen ab Rechnungstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware. Wir sind 
jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lie-
ferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vor-
behalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung. Skonti-Zusagen gelten nur für 
den Fall, dass sich der Kunde mit der Bezahlung früherer Lieferungen nicht in Rückstand be-
findet.  

 
(4) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Kunde in Verzug. Der Kaufpreis ist wäh-

rend des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir 
behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber 
Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unbe-
rührt.  

 
(5) Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein 

Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Rügt der Kunde Mängel, dürfen Zah-
lungen des Kunden in einem Umfang zurückbehalten werden, die in einem angemessenen 
Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen.  

 
(6) Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar (z. B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insol-

venzverfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähig-
keit des Kunden gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leis-
tungsverweigerung und – ggf. nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 
321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) 
können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlich-
keit der Fristsetzung bleiben unberührt.  

 
(7) Zahlungen an unsere Angestellten dürfen nur erfolgen, wenn diese eine gültige Inkassovoll-

macht vorweisen.  
 
VI. Eigentumsvorbehalt 
 
(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus 

dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behal-
ten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor. 

 



(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der ge-
sicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. 
Der Kunde hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (z. B. Pfändungen) auf 
die uns gehörenden Waren erfolgen. 

 
(3) Der Kunde ist verpflichtet, den Kaufgegenstand pfleglich zu behandeln, gegen Eingriffe von 

dritter Seite zu sichern sowie – wenn dies schriftlich vereinbart wird, ein verlängertes Zah-
lungsziel eingeräumt ist oder es sich um einen Finanzierungskauf handelt – unverzüglich ge-
gen Feuer, Diebstahl und Wasserschäden zum Neuwert zu versichern und dies auf Verlan-
gen nachzuweisen; anderenfalls sind wir berechtigt, diese auf Kosten des Kunden selbst zu 
versichern. Der Kunde verpflichtet sich, etwaige Entschädigungsansprüche an uns abzutre-
ten. 

 
(4) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen 

Kaufpreises, sind wir berechtigt nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzu-
treten und/oder die Ware aufgrund des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das Her-
ausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr 
berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten. 
Zahlt der Kunde den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, 
wenn wir dem Kunden zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben 
oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.  

 
(5) Der Kunde ist bis auf Widerruf unter c), befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Wa-

ren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In 
diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen: 

 
 a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung 

oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei 
wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit 
Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhält-
nis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im 
Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis des gleich wie für die unter Eigentumsvorbe-
halt gelieferte Ware.  

 
 b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen 

gegen Dritte tritt der Kunde schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Mitei-
gentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die 
Abtretung an. Die im Absatz (2) genannten Pflichten des Kunden gelten auch in Anse-
hung der abgetretenen Forderungen. 

 
 c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde neben uns ermächtigt. Wir verpflichten 

uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtun-
gen uns gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und wir 



den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gemäß Absatz (4) geltend 
machen. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abge-
tretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen 
Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und dem Schuldner (Dritten) 
die Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des 
Kunden zu weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt ste-
henden Waren zu widerrufen. 

 
 d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 

10 %, werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.  
 
(6) Soweit für den Kaufgegenstand ein Kfz-Brief ausgestellt ist, steht uns während der Dauer 

des Eigentumsvorbehalts das alleinige Recht zum Besitz des Kfz-Briefes zu. 
 
VII. Mängelansprüche des Kunden 
 
(1) Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Min-

derlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten 
die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen 
unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der unverarbeiteten 
Ware an einen Verbraucher, auch wenn dieser sie weiterverarbeitet hat (Lieferantenregress 
gemäß § 478 BGB). Ansprüche auf Lieferantenregress sind ausgeschlossen, wenn die man-
gelhafte Ware durch den Kunden oder einen anderen Unternehmer, z. B. durch Einbau in ein 
anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde.  

 
(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware ge-

troffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle Pro-
duktbeschreibungen und Herstellerangaben, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind 
oder von uns (insbesondere in Katalogen oder auf unserer Internet-Homepage) zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt gemacht waren. 

 
(3) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu 

beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 Satz 2, 3 BGB). Für öffentliche 
Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z. B. Werbeaussagen), auf die uns der 
Kunde nicht als für ihn kaufentscheidend hingewiesen hat, übernehmen wir jedoch keine 
Haftung. 

 
(4) Liegt ein Handelsgeschäft vor, setzen Mängelansprüche des Kunden voraus, dass er seinen 

gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist.  
 
(5) Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich, nach billigem Ermessen unterliegender Wahl des 

Verkäufers auszubessern oder neu zu liefern, die sich infolge eines vor dem Gefahrübergang 
liegenden Umstandes – insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder 
mangelhafte Ausführung – als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich be-



einträchtigt herausstellen. Bei einem Verbrauchergeschäft liegt das Wahlrecht beim Kunden. 
Es sei denn, wir werden durch die vom Kunden gewählte Art der Nacherfüllung mit Kosten 
belastet, die sich bei einer anderen Wahl nicht ergeben hätten, sofern dies ohne Nachteil für 
den Kunden bleibt. Ersetzte Teile werden unser Eigentum. Bei Austausch der gesamten 
Kaufsache im Wege der Nacherfüllung haben wir für die zurückgenommene Sache gegen 
den Kunden einen Anspruch auf uneingeschränkte Nutzungsentschädigung. Die Nutzungs-
entschädigung richtet sich nach den Mietsatztabellen der Maschinenringe, ansonsten nach 
den durchschnittlichen Mietkosten für die Sache, die in dem Zeitraum der Nutzung angefal-
len wären.  

 
(6) Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu 

geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfzwecken zu übergeben. Im Falle der 
Ersatzlieferung hat uns der Kunde die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sa-
che noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren. 

 
(7) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 

Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten tragen 
bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen, wenn tatsächlich ein Mangel 
vorliegt. Anderenfalls können wir vom Kunden die aus dem unberechtigten Mangelbeseiti-
gungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt ver-
langen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Kunden nicht erkennbar.  

 
(8)  Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstan-

den sind: ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbe-
triebsetzung durch den Kunden oder Dritte, versäumte Wartungsarbeiten, wenn diese üblich 
sind und/oder vom Hersteller empfohlen werden, normale Abnutzung – insbesondere von 
Verschleißteilen –, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, 
Austausch Werkstoffe, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elekt-
ronische oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden des Verkäufers zu-
rückzuführen sind. 

 
(9) In dringenden Fällen, z. B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unver-

hältnismäßiger Schäden hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und von 
uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derarti-
gen Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das 
Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende Nacher-
füllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.  

 
(10) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Kunden zu 

setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften 
entbehrlich ist, kann der Kunde vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. 
Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 

 



(11) Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen beste-
hen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von Ziffer VIII. dieser Allgemeinen Lieferbedin-
gungen und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

 
VIII. Sonstige Haftung 
 
(1) Soweit sich aus diesen allgemeinen Lieferbedingungen einschließlich der nachfolgenden 

Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und 
außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 

 
(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Ver-

schuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften 
wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z. B. Sorgfalt in eigenen Angele-
genheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur 

 
 a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,  
 
 b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren 

Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in 
diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischer-
weise eintretenden Schadens begrenzt. 

 
(3) Die sich aus Absatz (2) ergebenen Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverlet-

zungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vor-
schriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen 
oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben und für Ansprüche 
des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 
(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Kunde nur zu-

rücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kün-
digungsrecht des Kunden (insbesondere gemäß §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im 
Übrigen geltend die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.  

 
IX. Verjährung 
 
(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprü-

che aus Sach- und Rechtsmängeln 1 Jahr ab Ablieferung. Handelt es sich um ein Verbrau-
chergeschäft, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist von 2 Jahren. Für gebrauchte Waren über-
nehmen wir gegenüber Verbrauchern die Gewährleistung für 1 Jahr ab Gefahrübergang. 
Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 

 
(2) Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten auch für vertragliche und außervertragliche 

Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf einen Mangel der Ware beruhen, es sei 



denn, die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde 
im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Kunden 
gemäß Ziffer VIII. Absatz (2) Satz 1, 2 a) sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren 
jedoch ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.  

 
X. Rechtswahl und Gerichtsstand 
 
(1) Für diese Allgemeinen Lieferbedingungen und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem 

Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des internationalen 
Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.  

 
(2) Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentli-

chen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichts-
stand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenen Streitig-
keiten unser Geschäftssitz in Zerbst/Anhalt, OT Schora. Entsprechendes gilt, wenn der Kun-
de Unternehmer im Sinne von § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, 
Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen Allgemeinen Lieferbedingun-
gen bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Kun-
den zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zu-
ständigkeiten, bleiben unberührt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: April 2019 


